
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/4/18 7Ob534/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1991

Norm

ABGB §156 Abs3 Cb

Rechtssatz

Daß jemand die ihm bekannten, gegen seine Vaterschaft sprechenden Umstände vergißt oder verdrängt, ist kein

Grund für eine Hemmung der Frist zur Bestreitungsklage.

Entscheidungstexte

7 Ob 534/91

Entscheidungstext OGH 18.04.1991 7 Ob 534/91

Veröff: SZ 64/42 = EvBl 1991/132 S 594
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